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Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
über die Wahltage der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahlen 
2019  
 
Die Bundesarbeitskammer (BAK) nimmt zur Kenntnis, dass die Hochschülerinnen- und Hoch-

schülerschaftswahlen 2019 vom 27. Mai bis zum 29. Mai stattfinden sollen. Grundlage dafür 

ist das im Dezember 2018 via Initiativantrag beschlossene Bundesgesetz über die Wahltage 

der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahlen. Dadurch können diese im Jahr 2019 

ausnahmsweise auch von Montag bis Mittwoch stattfinden.  

 

Jedoch wird der Wahltermin aus demokratiepolitischen Gründen als problematisch erachtet. 

Mit der Terminfestlegung wurde - entgegen den bisherigen Gepflogenheiten – nicht dem Vor-

schlag der Österreichischen HochschülerInnenschaft entsprochen. Es ist davon auszugehen, 

dass sich die gesetzliche Interessenvertretung der Studierenden den ursprünglichen Wahlter-

min für ihre Mitglieder gut und genau überlegt hat.  

Weiters wird für die abweichende Terminfestlegung keinerlei Begründung angeführt.  

Darüber hinaus ist bei einem Wahltermin vor einem verlängerten Wochenende eine geringere 

Wahlbeteiligung zu erwarten.  
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